








Ein Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 7 Abs. 2 UWG besteht nicht. Mit dem 

Amtsgericht vertritt die Kammer die Auffassung, dass § 7 Abs. 2 UWG kein Schutzgesetz im 

Sinne des§ 823 Abs. 2 BGB ist (vgl. nur BGH, Urt. v. 21.04.2016 -1 ZR 276/14). 

Der Beklagten steht entgegen der Ansicht des Amtsgerichts aber auch kein 

Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und 

ausgeübten Gewerbebetrieb zu. Dies setzte einen betriebsbezogenen Eingriff voraus. Ein 

betriebsbezogener Eingriff wiederum setzt indes eine unmittelbare Beeinträchtigung des 

Gewerbebetriebs als solchen voraus; der Eingriff muss sich spezifisch gegen den 

betrieblichen Organismus oder die unternehmerische Freiheit richten und über eine bloße 

Belästigung oder sozial übliche Behinderung hinausgehen (vgl. BGHZ 138, 1040; NJW 1985, 

1620). Über eine solche bloße Belästigung, welche in dem unerbetenen Werbeanruf 

zweifelsfrei gesehen werden muss, geht die Intensität der Behinderung der alltäglichen 

Abläufe nach Auffassung der Kammer jedoch nicht hinaus (so bereits LG Darmstadt, Urt. v. 

19.08.16 - 6 S 49/16 - juris). 

Darüber hinaus fehlt es auch an einem vom Schutzbereich der verletzten Handlungsnorm 

erfassten Schaden des Beklagten. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, a.a.O), der sich die 

Kammer anschließt, besteht eine Haftung nur für diejenigen äquivalent und adäquat 

verursachten Schadensfolgen, die aus dem Bereich der Gefahren stammen, zu deren 

Abwendung die verletzte Norm erlassen oder die verletzte Vertragspflicht übernommen 

wurde. Die Bestimmung des § 7 UWG, dessen Maßstäbe zur Vermeidung von 

Wertungswidersprüchen auch im Rahmen der Prüfung eines Eingriffs in den eingerichteten 

und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zur Anwendung kommen, soll 

Marktteilnehmer vor einer unzumutbaren Belästigungen bewahren, § 7 Abs. 1 S. 1 UWG. 

Gegenstand des Schutzes ist die Verhinderung des Eindringens des Werbenden in die 

Privatsphäre des Verbrauchers und die geschäftliche Sphäre, insbesondere die 

Unbestimmtheit der Betriebsabläufe des sonstigen Marktteilnehmers; es soll verhindert 

werden, dass dem Verbraucher und sonstigen Marktteilnehmer Werbemaßnahmen gegen 

seinen erkennbaren oder mutmaßlichen Willen aufgedrängt werden verhindert werden soll 

darüber hinaus, dass die belästigende Werbung zu einer Bindung von Ressourcen des 

Empfängers (z. B. Zeitaufwand, Kosten für Fax Papier, Vorhaltekosten von 

Empfangseinrichtungen, Entsorgungskosten) führt. Die Einbeziehung der 

Entscheidungsfreiheit des Umworbenen in den Schutzbereich von § 7 UWG würde hingegen 

die auch durch das in Unionsrecht nahegelegten systematischen Grenzen zu § 4 lit. a Abs. 1 

S. 2 Nr. 1 UWG verwischen. Die mit dem unerbetenen Anruf einhergehende Beeinträchtigung

der Entscheidungsfreiheit gehört demnach nicht zu dem Gefahrenbereich, den § 7 Abs. 2 Nr. 

2 UWG verhindern will (so ausdrücklich BGH, a.a.O.). 
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